
                                                                                                         
                    Wassersportverein Schlabendorf e.V. 

 
Geschäftsstelle: Schlabendorf am See 93, 15926 Luckau, Tel. 01749801929, E - Mail: info@wsv-schlabendorf.de 

Kontoverbindung: Mittelbrandenburgische Sparkasse (BLZ 16050000) Konto - Nr. 3682001610 

AUFNAHME - ANTRAG (Bitte leserlich ausfüllen!)  

        männlich  weiblich 

Name:                                                                       Vorname: 

geboren am:                                                                   E - Mail: 

Straße:                                                                           PLZ/Ort: 

Telefon:                                                                             Beruf: 

Welche Sportart wollen Sie betreiben: 

Wer aus Ihrer Familie ist bereits Mitglied des Vereins? 

Wie sind Sie auf unseren Verein aufmerksam geworden? 

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich mich im Falle der Aufnahme den Satzungen des Wassersportvereins 
Schlabendorf e.V. unterwerfe.  

Folgende Mitgliedsjahresbeiträge werden erhoben:  
Aktives erwachsenes Mitglied: 60 €, Azubi von 18. bis vollendetes 27. Lebensjahr: 30 €, Jugendmitglied: 12 €, 
Aufnahmegebühr: 10 € (nicht für Jugendliche, Ehegatten von Mitgliedern und Azubis) 

Wenn ein Mitglied 18 Jahre alt wird, wird automatisch der höhere Erwachsenenbeitrag fällig. Wer sich noch in 
der Ausbildung befindet und deshalb den für diesen Personenkreis vorgesehenen geringeren Beitrag bezahlen 
möchte, muss einen entsprechenden Antrag beim Verein schriftlich stellen und eine Ausbildungsbescheinigung 
(z.B. Schul-, Lehr- oder Studienbescheinigung) vorlegen. Nur dann wird eine Einstufung in die niedrigere 
Beitragsklasse vorgenommen. Die Ausbildungsbescheinigung ist für jedes Kalenderjahr spätestens bis zum 1. 
April eines jeden Jahres vorzulegen, ansonsten wird für das Kalenderjahr, in dem die Ausbildungs-
bescheinigung nicht rechtzeitig vorliegt, der Erwachsenenbeitrag erhoben. Ab Vollendung des 27. Lebensjahres 
ist in jedem Fall der Erwachsenenbeitrag zu zahlen. 

Für das Abhandenkommen von Kleidungsstücken und sonstigem Eigentum haftet der Verein nicht. 

Die Aufnahme in den Verein kommt spätestens ab dem Zeitpunkt zustande, ab dem der Verein den laufenden 
Betrag von dem Konto des Mitgliedes abbucht oder abzubuchen versucht. Auf eine ausdrückliche mündliche 
oder schriftliche Bestätigung meines Aufnahmeantrages verzichte ich. 

Bei der Aufnahme von Minderjährigen übernimmt der sorgeberechtigte Elternteil mit seiner Unterschrift auf dem 
Aufnahmeformular die Mithaftung für die von dem minderjährigen Mitglied gegenüber dem Verein geschuldeten 
Beträge, insbesondere die Mitgliedsbeiträge und vereinbarte Umlagen. 

                                     , den                            .20 

(eigenhändige Unterschrift) (Unterschrift der/des sorgeberechtigten Mutter/Vaters) 

Achtung: Bitte unbedingt die auf der Rückseite abgedruckte Einzugsermächtigung ausfüllen und      
unterschreiben! 
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Gemäß Satzung des Vereins sind die jeweils geschuldeten Mitgliedsbeiträge jährlich bis zum 31.3. des 
laufenden Jahres zu entrichten.  

Um Ihnen und uns den Zahlungsverkehr zu erleichtern, bitten wir Sie, uns - zusammen mit Ihrem 
Aufnahmeantrag - nachstehende Einzugsermächtigung ausgefüllt und unterschrieben zurückzugeben. 

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse wird den Betrag dann bei Fälligkeit von Ihrem Konto abbuchen. 

Wir danken Ihnen. 

Ihr Vorstand 

Einzugsermächtigung  

Hiermit ermächtige ich den Wassersportverein Schlabendorf am See e.V., den jährlichen Beitrag widerruflich 
zu Lasten meines 

 Kontos Nr. : 

BLZ : 

bei :  

(Kreditinstitut) 

Kontoinhaber    : 

(bitte vollständigen Namen angeben)  

                                                             

bei vereinbarter Fälligkeit mittels Lastschrift einzuziehen. 

Weist mein Konto die erforderliche Deckung nicht auf, ist das kontoführende Geldinstitut nicht zur Einlösung 
verpflichtet. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 

 

Ort/Datum (Unterschrift) 


